
Neue Bücher 239

gemeinte, aber nicht ernst zu nehmende Schmeichelei des Autors für seinen Helden. Über die

Nachfolge Derniers, in dessenStelle Harpprecht 1592 dann auch anstandslos einrückte, wurde

schon 1588 spekuliert. Infolge der Beziehungen Andreäs stand, spätestens mit der Heirat, die

künftige Berufung fest wie das Amen in der Kirche. Nebenbei bemerkt: Die Nachfolge in die

Professur Derniers weist einen Bezug zur Haller Stadtgeschichte und zur Geschichte der

württembergischenZentralbehörden auf. Als HerzogLudwig 1588/89 seinen Kanzler Dr. Jo-

hann Schulther aus heute noch nicht geklärten Gründen »in Gnaden« entließ, war ihm als

Abschiebepostenvom Herzog zunächst eine Tübinger Professurzugedachtgewesen, offenbar

jene Nikolaus Varnbülers. Aber auch Demler dachte 1588 zeitweilig daran, seine Lektur

(altershalber) aufzugeben und an seiner Statt Johann Schulther vorzuschlagen. Daraus wurde

bekanntlich nichts. Schulther ging nach Hall und entfaltete dort eine für die Geschichte der
Stadt (Vellberger Kauf) und darüber hinaus bedeutsame Syndikatstätigkeit.
Scholz wendet sich in der zweiten Hälfte seiner Arbeit dem Werk Harpprechts zu, das im

wesentlichen aus einem weit verbreiteten, noch im 18. Jahrhundert neu aufgelegten Institutio-

nenkommentar besteht. Harpprecht hatte zeitlebens nur über die Institutionen, den einfüh-

renden ersten Teil des Corpus iuris gelesen. Anhand des strafrechtlichen Gehalts dieses Werks

entwickelt Scholz die Methodik Harpprechts. Er würdigt ihn als bedeutenden frühen

Vertreter des Usus modernus, jener Strömung, die vom 16. bis zum 18. Jahrhundert

Rechtswissenschaft und -praxis weitgehend beherrschte. Mit rühmenswerter Klarheit arbeitet

Scholz die hauptsächlichen Kennzeichen der Methode des Usus modernus im strafrechtlichen

Werk Harpprechts heraus - das Vordringen der Sachsystematik gegenüber der älteren

exegetischen Gesetzeserklärung sowie der Einbeziehung praktischer Fälle (Gutachten) und

einheimischen Rechts in die akademische Lehre und juristische Literatur. Als einer der
»Vorboten der großen Juristen des Usus modernus« gewinnt Johann Harpprecht damit

eindrückliche Konturen. Anziehend wirkt, daß er in einer für die Zeit vor und während des

DreißigjährigenKriegs besonders wichtigen strafrechtlichen Einzelfrage früh einen aufgeklär-
ten, humanen Standpunkt vertreten hat. Aus Anlaß eines 1628 vom Rat der Stadt Hall

eingeholten Gutachtens vertrat er gegen die herrschende Lehre seiner Zeit die Meinung, der

bloße Teufelspakt ohne Schadensfolgen sei nicht mit dem Tode zu bestrafen. Stattdessen solle

die Hexe durch religiöse Unterweisung von ihrem Aberglauben abgebracht werden. Mit

dieser Ansicht, in der sich aufklärerisches, der»Auffassung eines Thomasius« nahekommen-

des Gedankengut zeigte, konnte sich Harpprecht zu seinen Lebzeiten nicht durchsetzen. Aber

schon 1661 griff die Fakultät diese Lehre auf und milderte damit entscheidend das Los der

wegen MagieverbrechenVerfolgten. R. J. W.

Leichenpredigten als Quelle historischer Wissenschaften. Bd. 2, hrsg. von Rudolf Lenz.

Marburg: Schwarz 1979. 559 S., 111.
Die historischen Wissenschaften haben die Leichenpredigten als vielfältige Quelle entdeckt
und damit mit neuem Eifer eine dem Personen- und Familienforscher längst wohlbekannte

Gattung der Überlieferung von allen Seiten her in Angriff genommen. Nachdem bereits 1975

ein erster Band erschienen war, legen die Veranstalter des Marburger Symposiums von 1977

wieder eine Fülle anregender Referate vor. Buchdruck, Schmuckformen, Trauermusiken,
Rhetorik, vor allem aber Philosophie und Theologie der Leichenpredigten werden im

vorliegenden Band untersucht. Auch als demographische und lexikographische Quelle
werden sie genutzt, wenn man freilichauch einschränken muß, daß nur Leichenpredigten der

gehobenen Schicht gedruckt und bezahlt wurden. Wie sehr die biographischen Angaben oft

ungenau sind und von anderen festgestellten Daten abweichen, kann nur eine längere
Beschäftigung mit den biographischen Überlieferungen klären. Gibt es doch von den

inserierten Selbstbiographien der Verstorbenen bis zur undeutlichen und unsicheren loben-

den Nachrede der Hinterbliebenen eine ganze Skala von Unterschieden. Aber in den weiteren

Arbeiten der Marburgerist wohl auch eine solche quellenkritische Untersuchung zu erhoffen.
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